
 

 

 

 

 

 

Absender/Forschungseinrichtung
(vollständige rechtliche Bezeichnung)

Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 
Anerkennung von Forschungseinrichtungen 
Referat 72A
90343 Nürnberg

Antrag einer privat bzw. überwiegend privat finanzierten Forschungseinrichtung auf Feststellung

des öffentlichen Interesses an einem Forschungsprojekt nach § 38a Abs. 3 Satz 2 AufenthV

setzl. Vertretein erforerlich,

Aktenzeichen (s. Anerkennungsbescheid):                   Anerkennung befristet bis:

EA-FRL

Sofern die Forschungseinrichtung bereits vom BAMF anerkannt wurde, geben Sie bitte das Aktenzeichen und die Befristung der Anerkennung an:

2. Ansprechpartner/in der Forschungseinrichtung für Rückfragen
Name, Vorname                                      Telefon                                                    E-Mail

3. Angaben zum Forschungsprojekt
    - Das Forschungsprojekt, an dessen Durchführung ein öffentliches Interesse festgestellt werden soll, wird wie folgt

  detailliert beschrieben (ggf. auf einem Zusatzblatt):

- Dauer des Projekts:

1. Sitz der Forschungseinrichtung 
Straße/Hausnummer

Postleitzahl    Ort             Internetadresse

Ort, Datum	                    Name (in Blockschrift) und Unterschrift gesetzliche/r Vertreter/in, ggf. Siegel oder Stempel

Auf das Informationsblatt zur Datenverarbeitung gemäß Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) werden Sie hingewiesen, erreichbar unter 
www.bamf.de -> Themen -> Forschung -> AnerkennungForschungseinrichtungen -> Downloadbereich

Hinweis

- Das öffentliche Interesse an der Durchführung des Forschungsprojekts wird wie folgt begründet: Bitte fügen Sie Belege,
   aus denen das öffentliche Interesse hervorgeht (z.B. Nachweis der Beauftragung oder (Mit-)Finanzierung durch eine
   öffentliche Stelle), bei und bezeichnen Sie diese nachfolgend.

http://www.bamf.de
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